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kompakt
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

zu Beginn des Jahres beschäftigen sich viele Unternehmen 
mit der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Die Arbeits-
welt befindet sich durch den demografischen Wandel 
und den technologischen Fortschritt in einem rasanten 
Entwicklungsprozess. Der Fachkräftemangel ist mittler-
weile in allen Wirtschaftsbereichen spürbar. Die sozialen 
Medien eröffnen völlig neue Kommunikationsformen 
und bieten neue Wege der Mitarbeitergewinnung. Dies 
erfordert von den Unternehmen eine Anpassung ihrer 
Personalpolitik und der gesamten Arbeitskultur. Es findet 
zunehmend eine Entkopplung der Arbeit von Zeit und 
Ort statt. Darüber hinaus sind flexible Arbeitszeit- und 
Vergütungsmodelle gefragt. Hinzu kommen weitere 
Personalführungsinstrumente, die vor allem die Mitar-
beiterzufriedenheit erhöhen sollen. Insbesondere steuer- 
und sozialversicherungsoptimierte Gehaltsbestandteile 
fördern eine hohe Mitarbeiterbindung. Hier steht nicht 
nur der Dienstwagen im Fokus. Zu nennen sind u.a. auch 
Tank- und Warengutscheine, Überlassung von Handys, 
Fahrtkostenzuschüsse, Kindergartenzuschüsse sowie 
Zuschüsse für Gesundheitspräventionsmaßnahmen. In 
Zeiten hoher Abgabenbelastung lässt sich dadurch das 
Mitarbeitergehalt sehr individuell ausgestalten und führt 
zu einer deutlichen Erhöhung der Nettobezüge. Auch 
die Durchführung von jährlichen Mitarbeitergesprächen 
und -befragungen unter bestimmten Vorgaben hat sich 
bewährt. Zu guter Letzt bedürfen auch die Ausgestal-
tung und Qualität der Arbeitsplätze einer regelmäßigen 
Aktualisierung. Unternehmen, die ihre Personalpolitik 
an den Bedürfnissen der Mitarbeiter ausrichten, werden 
zukünftig einen Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt 
erlangen. Durch die sozialen Netzwerke entsteht darüber 
hinaus eine Werbewirkung. Gerne entwickeln wir mit 
Ihnen gemeinsam ein betriebsindividuelles Konzept zur 
Fortentwicklung Ihrer Personalpolitik.
        

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine Februar 2018*

Sozialversicherung5 26. 2. 2018    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Grundsteuer 15. 2. 2018 19. 2. 2018 12. 2.  2018
Gewerbesteuer 15. 2. 2018       19. 2. 2018   12. 2. 2018

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 12. 2. 2018  15. 2. 2018   9. 2. 2018

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12. 2. 2018 15. 2. 2018 9. 2. 2018

Steuerart Fälligkeit      Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1   Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 12. 2. 2018 15. 2. 2018   9. 2. 2018
Solidaritätszuschlag3

Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit, die „zusammen-
geballt“ in einem Jahr zufließen, sind als sonstige Bezüge nach 
einem besonderen Verfahren zu besteuern (sog. Fünftelregelung). 
Der sonstige Bezug wird bei der Berechnung der Steuer nur mit 
einem Fünftel angesetzt. Die sich hiernach ergebende Steuer 
wird dann verfünffacht.
In einem vom Finanzgericht Nürnberg entschiedenen Fall hatte 
ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer eine Bonusvereinbarung 
getroffen. Die Bonuszahlung war neben der jährlichen Vergütung 
abhängig von der Entwicklung eines bestimmten Aktienkurses ab 
einem Zeitpunkt eines Jahrs und wurde, wenn die entsprechen-
den Voraussetzungen vorlagen, innerhalb dieses Jahrs ausgezahlt.
Das Gericht ließ die Besteuerung nach der Fünftelregelung nicht 
zu. Auch wenn Bonusprogramme als Berechnungsgrundlage auf 
das durchschnittliche Gehalt vergangener Jahre zurückgreifen, 
liege keine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit vor.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Bonuszahlungen
Ermäßigter Tarif?
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➔  Umsatzsteuer ....……………………………………………

Unternehmer sind unter bestimmten Vorauszah-
lungen verpflichtet, während des laufenden Jahres
Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist
grundsätzlich 
l  das Kalendervierteljahr, 
l  der Kalendermonat, wenn die Steuer des
 Jahrs 2017 mehr als 7.500 € betragen hat.
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € 
betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von 
der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen 
und von der Entrichtung von Vorauszahlungen be-
freien.
Wenn sich im Jahr 2017 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 
7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2018 bis zum 12.02.2018 statt des Kalendervierteljahrs 
der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monat-
lich abgeben, können Fristverlängerung für 2018 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 12.02.2018 einen Antrag beim 
Finanzamt stellen.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervor-
auszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen 
für 2017 angemeldet und bis zum 12.02.2018 geleistet wird. 
Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 11.02.2019 fällige 
Vorauszahlung für Dezember 2018 angerechnet.
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszah-
lungen jeweils einen Monat später fällig sind. D.  h. die An-
meldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar  2018 müssen 
grundsätzlich erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt 
folgenden Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

➔  Umsatzsteuer …………………………………

Nutzt ein Unternehmer einen Gegenstand zu weniger als 10 % 
für sein Unternehmen, gilt die Lieferung als nicht für das Un-
ternehmen ausgeführt. Ein Vorsteuerabzug scheidet dann aus.

Lässt der Unternehmer ein Dach, auf dem auf einer Teilfläche 
eine Photovoltaikanlage errichtet wird, insgesamt ertüchtigen, 
kommt es für die Frage, ob die verlangte Mindestnutzung von 
10 % erreicht wird, auf die Verwendung des gesamten Gebäudes 
unter Einbezug aller Flächen unter dem Dach und der gesamten 
Dachfläche an. Damit sind auch Gebäudeteile, die für private 
Wohnzwecke genutzt werden, und das dazugehörende Dach 
in die Vergleichsrechnung einzubeziehen.

Beispiel: Auf den für private Wohnzwecke genutzten Gebäu-
deteil entfällt eine (fiktive) monatliche Miete von 500  €, auf 
die daneben unter demselben Dach liegende privat genutzte 
Scheune von 100 €. Die Mieten erfassen jeweils das gesamte 
Gebäude einschließlich Dach. Auf dem Dachteil über der Scheune 
wird eine Photovoltaikanlage angebracht, die Miete für diesen 
Dachteil beträgt 50 €.

Wird das gesamte Dach ertüchtigt, ist ein Vorsteuerabzug in 
diesem Fall ausgeschlossen, da die Dachertüchtigungskosten 
zu weniger als 10 % auf den unternehmerisch genutzten Teil 
entfallen (50 / 600). Anderes gilt nur für die Arbeiten, die kon-
kret einzeln der Photovoltaikanlage zugeordnet werden können.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Vorsteuerabzug möglich?
Dachvorbereitung für Photovoltaikanlage

Nicht vergessen!
Dauerfristverlängerung beantragen

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag.
Zu beachten ist, dass ein einmal ge-
stellter und genehmigter Antrag so 
lange gilt, bis der Unternehmer den 
Antrag zurücknimmt oder das Finanz-
amt die Fristverlängerung widerruft.
Vierteljahreszahler müssen keine Son-

dervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für 
ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung für die 
folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhält-
nisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist 
in diesen Fällen bis zum 10.04.2018 zu stellen.

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche 
Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der 
Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalen-

dermonat Voranmeldungszeitraum.

➔  Gewerbesteuer ....……………………………………………

Verlustvortrag gefährdet
Änderung der Tätigkeit einer Personengesellschaft
Für den Abzug eines nicht ausgeglichenen Gewerbeverlusts in 
einem anderen Jahr ist die Unternehmensidentität Voraussetzung. 
Das heißt, dass der Gewerbebetrieb im Jahr der Anrechnung 
des Verlusts identisch ist mit dem Gewerbebetrieb, der im Ver-
lustentstehungsjahr bestanden hat. An einer solchen Unterneh-
mensidentität kann es fehlen, wenn eine Personengesellschaft 
zunächst originär gewerblich tätig ist und später Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb kraft gewerblicher Prägung erzielt.
Eine GmbH & Co. KG stellte zunächst Fertiggaragen her und 
begann später einen Handel mit Zement und Füllmaterial. Dieser 
Handel wurde eingestellt und die Produktionshalle der Gesell-
schaft vermietet (Vermögensverwaltung). Die zum Zeitpunkt der 
Einstellung aufgelaufenen Gewerbeverluste sollten verrechnet 
werden. Das Finanzamt lehnte dies mit der Begründung ab, dass 
es an der erforderlichen Unternehmensidentität fehle.
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Die Unterneh-
mensidentität einer Personengesellschaft kann wechseln, wenn 
die ursprünglich gewerbliche Handelstätigkeit eingestellt und 
eine wirtschaftlich anders gelagerte Tätigkeit aufgenommen wird.
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Beträgt für im Privatvermögen gehaltene Wohnungen der 
Zeitraum zwischen ihrer Anschaffung und einer späteren Veräu-
ßerung nicht mehr als zehn Jahre, ist ein daraus resultierender 
Gewinn einkommensteuerpflichtig.
Die Regelung gilt nicht für Wohnungen, die ausschließlich oder 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen 
Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Darin ein-
zubeziehen sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch 
Ferien- oder Zweitwohnungen, die nur zeitweilig bewohnt und 
in der übrigen Zeit dem Eigentümer als Wohnung zur Verfügung 
stehen.
Die für die Steuervergünstigung erforderliche Nutzung zu „ei-
genen Wohnzwecken“ setzt nicht voraus, dass es sich um die 
Hauptwohnung handelt oder sich dort der Schwerpunkt der 
persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befindet. Ein Ei-
gentümer kann mehrere Wohnungen zu eigenen Wohnzwecken 
nutzen. Deshalb gehören auch nicht vermietete Ferienwohnun-
gen und im Rahmen der doppelten Haushaltsführung genutzte 
eigene Wohnungen in den Anwendungsbereich.

Erträge aus Investmentfonds
Änderungen ab 1.1. 2018
Ab dem 1. Januar 2018 ändert sich die Besteuerung von Invest-
mentfonds. Ziele der Reform der Investmentbesteuerung sind 
u. a., die Europarechtskonformität sicherzustellen, die Besteu-
erung zu vereinfachen und einzelne unerwünschte Steuerspar-
modelle zu verhindern.
In- und ausländische Fonds, die Dividenden ansparen oder aus-
schütten, werden künftig nach derselben Systematik besteuert. 
Es ist also unerheblich, in welchem Staat der Fonds angesiedelt 
ist und ob er Dividenden ausschüttet. Bei ausländischen Fonds 
und Dividenden fällt weiterhin Quellensteuer an. Diese kann un-
ter bestimmten Voraussetzungen nicht auf die Abgeltungsteuer 
angerechnet werden.
Jährlich wird Abgeltungsteuer von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer) auf eine Vorabpauschale erhoben, die 
sich am Wert des Fonds (Basisertrag) und einem Basiszins ori-
entiert. Dieser Basiszins wird jährlich neu festgelegt und durch 
das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht (nicht zu 
verwechseln mit dem Basiszins der Bundesbank).
Bei Aktienfonds (Aktienquote  ≥  51  %) bleiben künftig auf 
Ebene des Anlegers pauschal 30  %, bei Mischfonds (Aktien-
quote ≥ 25 %) 15 % der Erträge steuerfrei (sog. Teilfreistellun-
gen). Bei sonstigen Fonds (Aktienquote < 25 %) gibt es keine 
Teilfreistellung. Die Depotbank führt die Steuer direkt ab. Liegt 
der Bank ein entsprechender Freistellungsauftrag vor, fällt für 
Anleger, deren Erträge unter dem sog. Sparer-Pauschbetrag von 
801 € (1.602 € bei Zusammenveranlagung) liegen, keine Steuer 
an. Bislang attraktive Steuerstundungsmodelle, bei denen beim 
Investor erst dann Steuern anfielen, wenn er den Fonds verkauft 
hat, sind künftig nicht mehr möglich.
Hinweis: Privatanleger konnten Fondsanteile, die vor dem 
1. Januar 2009 erworben wurden, bislang steuerfrei veräußern. 
Der Bestandsschutz für Kursgewinne aus diesen sog. Altanteilen 
entfällt per 31. Dezember 2017. Erreicht wird dies durch eine 
Veräußerungs- und Neuanschaffungsfiktion. Die bis zum 31. De-
zember 2017 angefallenen Kursgewinne bleiben zwar weiterhin 
steuerfrei; die ab dem 1. Januar 2018 aus den Altanteilen erzielten 
Veräußerungsgewinne sind jedoch nach den neuen gesetzlichen 
Regelungen steuerpflichtig. Für diese Anteile wird ein Freibetrag 
von 100.000 € pro Person eingeführt. Dieser muss vom Anleger 
im Zuge der Einkommensteuerveranlagung beantragt werden. 
Folglich dürften Veräußerungsgewinne aus Altanteilen auch 
künftig für die meisten Privatanleger steuerfrei bleiben.
Tipp: Aufgrund der Komplexität der Thematik empfiehlt es sich, 
ggf. einen steuerlichen Berater zurate zu ziehen.

Fonds

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder in einer privaten Krankenversicherung 
(PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss 
des Arbeitgebers. Der Zuschuss ist regelmäßig in Höhe der 
Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in einer 
privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer 
abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz 
der Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % beträgt. Daraus 
errechnet sich für 2018 ein monatlicher Zuschuss von 
maximal 323,03 € (14,6 % von 4.425,00 € Beitragsbe-
messungsgrenze = 646,05 €; davon die Hälfte = 323,03 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend 
der obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf 
aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer 
gezahlten Beitrags als Zuschuss gewährt werden.
Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pfle-
geversicherung in der PKV beträgt bundesweit monatlich 
56,42 €, in Sachsen allerdings nur 34,29 €.

➔  Personalwirtschaft....…………………………………

Krankenversicherung
Beitragszuschuss 2018

Veräußerungsgewinn steuerfrei?
Selbstgenutzte Ferienwohnung
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Seit zehn Minuten klingelt das Telefon bei zwei 
Beamten im Büro. Meint der eine schließlich:
„Eine Geduld haben diese Leute“

➔  Personalwirtschaft....…………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 22.02.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Sachbezugswert 
freie Unterkunft

Monat
€

Für den m2 
€

Kalendertag
€

m2 bei einfacher 
Ausstattung €

Alte und Neue 
Bundesländer

226,00 7,53 3,97 3,24

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten

Werte für teilweise Gewährung freier
 Verpflegung

Monat
€

Kalendertag
€

246,00 8,20

Frühstück  

Mittag- und Abendessen je 

1,7352,00

97,00 3,23

Sachbezüge ab 1.1.2018
Unterkunft und Wohnung

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der 
Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen

l freier Wohnung:

	 l	Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung
   unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis  

 zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis 
  am Abgabeort anzusetzen.

	 l	Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von   
 Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt 
 geführt werden kann.

l	freier Unterkunft:

	 l	Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, 
  handelt es sich um eine Unterkunft.

       Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Sachbezugswerte:

	 l	Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthal- 
 ten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen  
 Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach 
 Lage des Einzelfalls unbillig wäre.

	 l	Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers auf- 
 genommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäf- 
 tigten belegt, vermindert sich der Wert von 226,00 € um  
 15 % auf 192,10 €.

	 l	Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und 
 für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 192,10 € 
 im Monat (6,40 € kalendertäglich).

➔  Personalwirtschaft....…………………………………………

Sachbezüge ab 1.1.2018
Verpflegung
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form 
von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugs-
verordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die 
Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
einbezogen.

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle 
Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur 
für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Aus-
zubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige 
sind geringere Werte anzusetzen.

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Werte:

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten 
im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:

l		1,73 € für das Frühstück

l		3,23 € für Mittag-/Abendessen


